
Kasse lisch e

 Polices- und Lommercien-Zeituiig.
Mit Hochfürstlich Heßischem gnädigsten Privilegio.

 Montag den 29^10Junius.

Citationes Edi&amp;ales.

l?s^achdem der Hr. Lieutenant von Heydwolff auf sein untcrthänigstcs Ansuchen den Ad schied er«
halten, so uvertiret hiermit derselbe, daß alle diejenigen, so allhier etwas an Ihn zu fordern

vermeinen, in Zeit von drey Wochen bey Ihm sich Melden und ihre Forderung behöriq beglaubi
 gen, oder nach Verfliessung dieser Zeit gewärtigen, daß ihre Forderung für nichtig aner-

kann'et werde.
2) Der seit 1725 sich von hier in die Fremde begebene und nunmebro das 7ote Jahr erreichte Schnei

der Sigmund Joseph wird ad instatrtiam seiner Geschwister und 'Anverwandten hiennit ediÄJliter
citiret, des endes, um in 1 ermino Dienstags den25ten Aug. sch ier-skünftig so gewiß auf hiesi

 gem Fnrsil. Stadt-Gerichte zu ^erscheinen und von seinem Äuffenthalt Red und Antwort zu ge
ben- als sonsteu gewiß zu gewärtigen, daß Er pro mortuo declsriret und seine Verlassenschaft

 denen nechsien Erben erb-und eigenthümlich adjudkiret werden solle. Wchenhaussen den 2te»
Junii 1772. 8 ürstl. hessisches Stadl-d)erichre daselbst.

X&gt; c V p a d&gt; t - Sache.

i) ^ soll das Herrschaftliche zu Dienst bearbeitet werdende Vorwerck ZN Trendelburg, welches
"l Acker Ruthen Land, Wiesen, Hudenkämpen und Garten nebst lo^Ackcr Triesch
vom Kölberkamp bestehet, sodann die daselbst gelegene ans drey Mahlgängen und einem Schlag-
gang bestehende Herrschaftliche Mühle vom iten May künftigen Jahrs an, auf Erb - oder
temporal-Leihe ausgcthan und des Endes lerminus kicitationis Montags den 2ten Novembr.

 - Tt - a. C.


